
1 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Grundlagenpapier REACT-EU  
("Recovery Assistance for Cohesion and the Territo-
ries of Europe - Aufbauhilfe für den Zusammenhalt 
und die Gebiete Europas") 
 
 
 
Für den Landkreis Sigmaringen 
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Die COVID-19-Pandemie hat auch in Baden-Württemberg das Wirt-
schaftswachstum und die Beschäftigung deutlich negativ beeinflusst; die 
unmittelbaren und mittelbaren Wirkungen werden in den nächsten Jahren 
deutlich zu spüren sein.  
Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kommission u.a. die Initiative REACT-
EU im Rahmen des Ziels „Investition in Wachstum und Beschäftigung“ 
entwickelt. Damit stellt die Europäische Union zusätzliche Mittel zur Ver-
fügung, um die Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern. Sie sollen 
zu einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft beitragen 
und eine Brücke zur Förderperiode 2021-2027 bilden.  
Hierfür wird das Operationelle Programm des ESF in Baden-Württemberg 
in der Förderperiode 2014-2020 um eine neue Prioritätsachse E „Unter-
stützung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie und Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung 
der Wirtschaft“ mit drei spezifischen Zielen  
 
E 1.1 Digitalisierung in den Bereichen Soziales, Gesundheit und 
Pflege,  
 
E 1.2 Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung und  
 
E 1.3 Unterstützung von Beschäftigung, Wirtschaft und Kultur  
erweitert.  
 
 
Ziele der Förderung  
 
Mit der zusätzlichen Prioritätsachse E „Unterstützung der Krisenbewälti-
gung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und Vorbereitung 
einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft“ werden für 
den ESF in Baden-Württemberg zusätzliche Mittel bereitgestellt. Ein Teil 
der REACT-EU-Mittel soll im Rahmen der regionalen Förderung in Baden-
Württemberg über die regionalen Arbeitskreise umgesetzt werden, um re-
gionale Themen und Bedarfslagen angemessen zu berücksichtigen.  
Die REACT-EU-Mittel werden im Rahmen der laufenden Strukturfonds-
Programme in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt. 
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Zielgruppen der Förderung  
 
Im Rahmen des ESF sollen die zusätzlichen Mittel vor allem die durch die 
Corona-Krise besonders benachteiligten Menschen unterstützen. Ziel-
gruppen der Förderung sind vorrangig Personen, deren soziale und/oder 
wirtschaftliche Lage sich durch die Folgen der COVID-19-Pandemie un-
mittelbar verschlechtert hat oder deren Chancen auf eine Verbesserung 
ihrer individuellen Lage bzw. ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit nach 
Corona gestärkt werden sollen. Zudem soll die Digitalisierung im sozialen, 
kulturellen und gesundheitlichen Bereich als auch die kleinen und mittle-
ren Unternehmen gefördert werden.  
 
Umsetzung, Projektinhalte und Laufzeit  
 
Im Rahmen der regionalen Förderung werden Projekte entsprechend der 
Schwerpunkte im spezifischen Ziel E 1.2.8 Bekämpfung von Armut und 
Ausgrenzung und analog der bisherigen spezifischen Ziele  
B 1.1: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Teilhabechan-
cen von Menschen, die besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht 
sind und 
C 1.1: Vermeidung von Schulabbruch und Verbesserung der Ausbildungs-
fähigkeit umgesetzt.  
Zur Förderung regionaler Projekte stehen dem Landkreis Sigmaringen in 
den Jahren 2021 und 2022 REACT-EU-Mittel in Höhe von einmalig 
180.000,00 Euro zur Verfügung.  
Projekte können mit bis zu 100% aus REACT-EU-Mitteln gefördert wer-
den. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.  
Projekte können frühestens ab 01.06.2021 beginnen und haben eine ma-
ximale Laufzeit bis 31.12.2022. Die Mindestteilnehmerzahl pro Projekt be-
trägt 10 Teilnehmende.  
Da es sich bei REACT-EU um Fördermittel handelt, die die Auswirkungen 
der Pandemie abfedern sollen, ist es bei den Projekten wichtig, dass diese 
kurzfristig umsetzbar sind. Außerdem sollte erkennbar sein, wie ein mög-
liches Ausstiegsszenario aus den „COVID-19-Hilfsprojekten“ aussieht 
bzw. wie eine Weiterbetreuung der Zielgruppen angedacht werden kann. 
Ziel der Projekte kann u.a. auch ein Erkenntnisgewinn für zukünftige Pro-
jekte und Strategien im Umgang mit den Zielgruppen, insbesondere im 
Rahmen einer neuen Förderperiode sein. 
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Querschnittsziele und Querschnittsthemen  
 
Im ESF werden die Themen Gleichstellung, Chancengleichheit und Nicht-
diskriminierung sowie ökologische Nachhaltigkeit als Querschnittsziele 
und transnationale Zusammenarbeit als Querschnittsthema verfolgt. Wei-
tere Informationen sind im Rahmenaufruf des Ministeriums für Soziales 
und Integration Baden-Württemberg vom 22.12.2020 nachzulesen.  
 
Antragstellung und Zuwendungsvoraussetzungen  
 
Antragsberechtigung  
 
Antragsberechtigt sind juristische Personen des öffentlichen oder privaten 
Rechts sowie (teil)rechtsfähige Personengesellschaften. Ausgeschlossen 
von einer Antragstellung sind natürliche Personen und nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen.  
 
 
Antragstellung 
 
Die Antragstellung erfolgt unter Verwendung des elektronischen Antrags-
formulars ELAN. Bei erstmaliger Nutzung von ELAN ist eine Registrierung 
erforderlich. Dem Antrag sind ein detaillierter Finanzierungsplan sowie 
eine ausführliche Projektbeschreibung (max. 10 Seiten) beizufügen. Für 
die Antragstellung drucken Sie das Formular bitte vollständig aus und sen-
den es unterschrieben in dreifacher Ausfertigung (nicht gebunden und 
nicht geheftet) an die  
 
L-Bank Baden-Württemberg  
Bereich Finanzhilfen  
Schlossplatz 10  
76113 Karlsruhe 
 
Antragsfrist  
 
Anträge müssen bis zum 31.03.2021 vollständig und unterschrieben in 
Papierform bei der L-Bank eingegangen sein. Es wird darum gebeten, die 
Anträge gleichzeitig in schriftlicher oder elektronischer Form an die  
Geschäftsstelle Regionaler AK ESF Landratsamt Sigmaringen 
Leopoldstraße 4 in72488 Sigmaringen,  Email Guenter.Kessel@lrasig.de 
zu senden .   
 
 

mailto:Guenter.Kessel@lrasig.de
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Auswahlverfahren  
 
Die Bewertung und Auswahl der eingegangenen Förderanträge erfolgt in 
einem Rankingverfahren durch den ESF-Arbeitskreis des Landkreis Sig-
maringen. Die Anträge werden bewertet auf der Grundlage der „Methodik 
und Kriterien für die Auswahl von Vorhaben im Rahmen der ESF-Förder-
periode in Baden-Württemberg 2014-2020“, beschlossen vom ESF-Be-
gleitausschuss am 21.10.2020 https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/u-
ser_upload/Auswahlkriterien_ESF_final_21-10-2020.pdf). 
  
 
Für alle gestellten Förderanträge gelten insbesondere die folgenden Aus-
wahlkriterien:  
 
* Übereinstimmung der Projektkonzeption mit den Zielen, Zielgruppen und 
Inhalten des Förderaufrufs,  
 
* Erfüllung der formalen Fördervoraussetzungen einschließlich einer gesi-
cherten Finanzierung,  
 
* Qualifikation und Leistungsfähigkeit (Zuverlässigkeit) der Antragstellen-
den und ggf. der Kooperationspartner*innen,  
 
*angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis,  
 
*angemessene Berücksichtigung der Querschnittsziele des Programms, 
insbesondere hinsichtlich der Förderung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern sowie der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung.  
 
 
 
 
Art, Umfang und Laufzeit der Förderung nach diesem Rahmenaufruf  
 
Die Projektförderung erfolgt im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung aus 
REACT-EU-Mitteln im Rahmen des ESF über das Operationelle Pro-
gramm „Chancen fördern“ in der zusätzlichen Prioritätsachse E „Unterstüt-
zung der Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pan-
demie und Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der  
 
 

https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Auswahlkriterien_ESF_final_21-10-2020.pdf
https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Auswahlkriterien_ESF_final_21-10-2020.pdf
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Wirtschaft“. Zur Förderung stehen – vorbehaltlich der Zuweisung der Mittel 
durch die EU – in den Jahren 2021 und 2022 REACT-EU-Mittel im Rah-
men der ESF-Förderung zur Verfügung.  
Förderfähig sind Projekte, die dem spezifischen Ziel E 1.2.8 und den regi-
onalen Förderschwer-punkten entsprechen.  
Projekte können mit bis zu 100 % aus REACT-EU-Mitteln gefördert wer-
den. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Vielmehr entschei-
det die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens 
 
 
 
Förderfähige Ausgaben  
 
Förderfähige Kostenpositionen  
 
Förderfähig sind direkte Personalausgaben einschließlich Sozialabgaben 
und sonstige Arbeitgeber*innenanteile, die aufgrund eines Arbeitsvertrags 
vergütet werden bis maximal 92.000 EUR pro Jahr und Vollzeitstelle 
(VZÄ). Nicht als direkte Personalausgaben förderfähig sind Beiträge zu 
Berufsgenossenschaften.  
Externes Personal - Honorare für Referent*innen und Dozent*innen:  
Honorare für freiberufliche Beratende sind bis zu einem Tagessatz von 
800 Euro zuschussfähig. Werden von Honorarkräften außerhalb der Ho-
norarausgaben zusätzliche Kosten wie Reisekosten, Spesen o.ä. in Rech-
nung gestellt, sind diese nicht als direkte Personalausgaben förderfähig 
und nicht im Projekt abrechenbar.  
 
 
Auf die Summe der förderfähigen direkten Personalausgaben wird ein Auf-
schlag von 40 % zur Deckung der Restkosten des Projekts gewährt (Rest-
kostenpauschale).  
Weitere Kostenpositionen sind nicht geöffnet.  
Nähere Erläuterungen zu den zuschussfähigen direkten Personalausga-
ben finden Sie hier: https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Fo-
erderperiode_2014-2020/Foerderung_beantragen_u._umsetzen/FB_Ar-
beit_Soziales_Allgemein/Foerderfaehige_Ausgaben_17-11-17.pdf. 
 
 
 
 
 
 

https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Foerderperiode_2014-2020/Foerderung_beantragen_u._umsetzen/FB_Arbeit_Soziales_Allgemein/Foerderfaehige_Ausgaben_17-11-17.pdf
https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Foerderperiode_2014-2020/Foerderung_beantragen_u._umsetzen/FB_Arbeit_Soziales_Allgemein/Foerderfaehige_Ausgaben_17-11-17.pdf
https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Foerderperiode_2014-2020/Foerderung_beantragen_u._umsetzen/FB_Arbeit_Soziales_Allgemein/Foerderfaehige_Ausgaben_17-11-17.pdf
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Verbot der Mehrfachförderung  
 
Zur Finanzierung der bezuschussten Kosten dürfen keine weiteren Zu-
schüsse aus REACT-EU-Mitteln, ESF-Mitteln oder sonstigen EU-Mitteln 
eingesetzt werden. Des Weiteren dürfen Projekte, die aus Zuschüssen 
des Bundes oder des Landes finanziert werden, nicht nochmals aus die-
sem Projektaufruf gefördert werden.  
Rahmenaufruf_REACT-EU.pdf (esf-bw.de) 
 
 
 
 
Buchführungssystem  
 
Es ist ein separates Buchführungssystem oder ein geeigneter Buchfüh-
rungscode (Kosten-stelle) zu verwenden.  
 
 
Auszahlung und Verwendungsnachweis  
 
Die L-Bank übernimmt im Rahmen ihrer Aufgabe als bewilligende Stelle 
im ESF das weitere Bewilligungsverfahren, das Auszahlungsverfahren so-
wie die Prüfung im Rahmen der Verwendung der Mittel. Ein Zwischenver-
wendungsnachweis ist der L-Bank und ein Sachbericht ist dem Ministe-
rium für Soziales und Integration Baden-Württemberg jährlich bis zum 31. 
März des Folgejahres vorzulegen. Spätestens drei Monate nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraums sind der L-Bank ein Schlussverwendungs-
nachweis sowie dem Ministerium für Soziales und Integration ein Ab-
schlussbericht vorzulegen.  
 
 
 
Publizitätsvorschriften 
 
Die Projektbeteiligten sind in geeigneter Form über die Finanzierung aus 
REACT-EU zu informieren (Publizitätspflicht). Grundsätzlich ist bei allen 
Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Teilnahmebescheinigungen im 
Zusammenhang mit dem Projekt darauf hinzuweisen, dass das Projekt 
aus Mitteln der Europäischen Union, REACT-EU bezuschusst wird.  

https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Rahmenaufruf_REACT-EU.pdf
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Dazu sind die Logos zu REACT-EU zu laden und zu verwenden. Diese 
finden Sie unter folgendem Link: https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/u-
ser_upload/Logos/Neue_Logoreihe_SM.jpg. Darüber hinaus sind hin-
sichtlich der Publizitätspflichten folgende Schritte zu beachten:  
 
Aushang eines ESF-Maßnahmenplakats (https://www.esf-bw.de/esf/in-
dex.php?id=453):  
 Eine Vorlage für das REACT-EU/ESF-Plakat zum Ausfüllen ist abrufbar 
(bitte hierbei den Textbaustein zu REACT-EU beachten)  
Das Plakat mit Informationen zu dem Projekt ist gut sichtbar bspw. im Ein-
gangsbereich auszuhängen.  
  
Hinweis auf der Webseite: Sofern Ihre Organisation eine Webseite be-
treibt, stellen Sie dort eine kurze Projektbeschreibung ein, aus der die 
Ziele und Ergebnisse sowie die finanzielle Unterstützung durch die EU 
hervorgehen.  
Die Erfüllung der Publizitätspflichten ist in geeigneter Weise zu dokumen-
tieren (bspw. Belegexemplare, Fotodokumentation o.ä.). 
  
 
 
Monitoring und Evaluation  
 
 
 
Datenerhebung und Indikatoren  
 
Jede und jeder Teilnehmende muss zu Beginn der Projektlaufzeit einen 
Fragebogen ausfüllen. Jede und jeder Teilnehmende muss über die Not-
wendigkeit, die Rechtmäßigkeit und den Umfang der Datenerhebung in-
formiert werden und in diese einwilligen. Eintritts- und Austrittsdatum sind 
zu dokumentieren.  
Teilnehmende, die nur an einer kurzzeitigen Informations-, Sensibilisie-
rungs- und Motivierungsmaßnahme, einer Kurzberatung bzw. einem 
sonstigen Kurzkontakt bis zu ca. 8 Stunden Dauer teilnehmen, müssen 
keinen Teilnahmefragebogen ausfüllen. Sie sind als Bagatellteilnehmende 
mit dem Verwendungsnachweis zu melden. Eine sorgfältige Schätzung 
der Bagatellteilnehmenden ist zulässig.  
Weitere Regelungen zur Datenerhebung und zu kurzfristigen Ergebnisin-
dikatoren entnehmen Sie bitte dem Rahmenaufruf des Landes Baden-
Württemberg vom 22.12.2020 unter: https://www.esf-bw.de/esf/filead-
min/user_upload/Rahmenaufruf_REACT-EU.pdf.  
 
 

https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Logos/Neue_Logoreihe_SM.jpg
https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Logos/Neue_Logoreihe_SM.jpg
https://www.esf-bw.de/esf/index.php?id=453
https://www.esf-bw.de/esf/index.php?id=453
https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Rahmenaufruf_REACT-EU.pdf
https://www.esf-bw.de/esf/fileadmin/user_upload/Rahmenaufruf_REACT-EU.pdf
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Evaluation  
 
Die Antragstellenden müssen beachten, dass im Falle einer Förderzusage 
umfangreiche Pflichten auf sie zukommen, u. a. zur Erhebung von Daten 
über das Projekt und seine Teilnehmenden sowie Publizitätspflichten. Au-
ßerdem sind sie verpflichtet, an Monitoring- und Evaluationsmaßnahmen 
teilzunehmen sowie bei Prüfungen mitzuwirken und die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Ausführungen in den nachfolgenden Punkten 
sind nicht abschließend und können ergänzt oder geändert werden. An-
tragstellende müssen über die EDV-technischen Voraussetzungen (Inter-
netzugang) verfügen, um die Anbindung an das L-Bank-System ZuMa zu 
gewährleisten und die notwendigen Daten für Monitoring und Evaluation 
in einem vorgegebenen Format elektronisch übermitteln zu können.  
Die Evaluation erfolgt durch das Institut für Sozialforschung und Gesell-
schaftspolitik (ISG), Köln. Die Zuwendungsempfänger*innen sind ver-
pflichtet, dem Evaluator alle für die Evaluation erforderlichen Kontaktdaten 
und Informationen über Projektverlauf und Teilnehmende zur Verfügung  
 
 
 
stellen und auch nach Ende des Projekts für Auskünfte zur Verfügung zu 
stehen.  
  
 
Rechtsgrundlagen  
 
Für die Zuwendungen gelten das Recht der Europäischen Union, insbe-
sondere die aktuell geltenden Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013 und Nr. 
1304/2013, dass gemäß Art. 6 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 anwend-
bare nationale Recht, insbesondere die §§ 35 ff. Landesverwaltungsver-
fahrensgesetz (LVwVfG) und die §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung 
(LHO) sowie die nationalen Förderfähigkeitsregelungen im Sinne von Art. 
65 Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (förderfähige Ausgaben).  
Weitere rechtliche Vorgaben ergeben sich aus dem Zuwendungsbescheid 
und seinen Nebenbestimmungen (NBest-P-ESF-BW).  
Vorschriften, Vorgaben und Regelungen sind abrufbar auf der Webseite 
des ESF Förderung beantragen und umsetzen.  
Weitere Bestimmungen zu Projektabwicklungen finden sich in den Neben-
bestimmungen (NBest-P-ESF-BW). Diese sind im Internet unter NBest-P-
ESFBW abrufbar unter Förderfähi-gen Ausgaben.  
Der Rahmenaufruf des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-
Württemberg vom 22.12.2020 bildet die Grundlage für die regionale Aus-
schreibung. Auf die grundsätzlichen Anforderungen der Förderung und 
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der Förderkonditionen im Rahmenaufruf, insbesondere zu Monitoring und 
Evaluation, wird verwiesen. 
 
 
 
Auskünfte: 
Landratsamt Sigmaringen 
Geschäftsstelle Regionaler AK ESF 
Günter Kessel 
Leopoldstraße 4 
72488 Sigmaringen 
Tel. 07571 102 1030    
Fax 07571 102 1099 
Guenter.Kessel@LRASIG.de 

mailto:Guenter.Kessel@LRASIG.de

